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Berlin, 18.11.2025    
      
 
 
Protokoll der 2. Sitzung des Verwaltungsrats  

der Sicheres Wohnen – Beteiligung, Beratung, Prüfung (AöR) 

 
Termin: 13.11.2025, 13:30 – 14:18 Uhr, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Woh-
nen, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin 
 
Teilnehmende: Mitglieder - Stephan Machulik, Tanja Margowski, Wenke Snelinski, Jörn Lorenz;  

Mitglieder via Stimmbotschaft - Holger Sykulla, Jörn Lorenz 
Gäste - Dr. Sandra Obermeyer, Katharina Berten, Anna Gehler-Rachůnek, Dr. Mi-

chael Wetzels, Dr. Alexander Jacobi 

Anlagen: 

- Einladung und Beschlussvorlagen 
- Anwesenheitsliste 
- Arbeitsplan 2026 
- Mittelverwendungsplan 2026 
- Berichte des Wirtschaftsprüfers zu den Haushaltjahren 2022-2024, inkl. Einnahmen-/Ausga-

benabrechnungen der Steuerberaterin und Erläuterungen der SiWo zu den Wirtschaftsplänen 
- Handout zum Bericht der Direktorin 
- Vorschläge (2) 10. Mitglied des Fachbeirats 
 

Nr. Konstituierende Sitzung des Verwaltungsrats der Sicheres Wohnen, AöR 

TOP 1 

 

Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit 

Herr Machulik (StS WM) begrüßt die Mitglieder des Verwaltungsrates der Si-
cheres Wohnen – Beteiligung, Beratung, Prüfung (AöR), im weiteren SiWo 
genannt, und die Gäste. Im Vorfeld wurde die Abwesenheit der Mitglieder 
Holger Sykulla (Vertreter für die Mietergremien) und Jörn Lorenz (Beschäf-
tigtenvertreter der HOWOGE) kommuniziert, wobei von beiden Stimmbot-
schaften vorliegen. 

Die anwesenden Gäste Frau Dr. Sandra Obermeyer (Direktorin der SiWo), 
Herr Dr. Michael Wetzels, Frau Katharina Berten (SiWo), Frau Gehler-
Rachůnek (SiWo/ Protokoll) und Dr. Alexander Jacobi (Wirtschaftsprüfer) 
werden zugelassen. 

TOP 2 

 

Beschluss der Tagesordnung 

Es wird festgestellt, dass Einladung und Tagesordnung fristgerecht vorgelegt 
wurden. Die Tagesordnung wird entsprechend der Vorlage einstimmig be-
schlossen. 
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TOP 3 

 

 

Jahresabschlüsse WVB/SiWo 2022-2024 

a) Bericht des Wirtschaftsprüfers 

Der Wirtschaftsprüfer Dr. Alexander Jacobi stellt seinen Bericht zusammen-
fassend auf den Berichtszeitraum bezogen vor. Er stellt fest, dass er sich auf 
Grund seiner Expertise dem Prüfungsauftrag gewachsen sah. Sämtliche 
Nachfragen, die während des Prüfvorgangs an die SiWo gestellt wurden, 
hat die Anstalt schnell und vollständig beantwortet. Seine Aufgabe bestand 
auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben der ehemaligen WVB in der 
Prüfung der Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung sowie nach Vorgabe des vo-
rangegangenen Verwaltungsrats darin, die Vergaben einer prüferischen 
Durchsicht zu unterziehen. Er hat insgesamt eine prüferische Durchsicht, 
nicht aber eine Plausibilitätsprüfung vorgenommen. Zur Erläuterung der Ein-
nahmen und Ausgaben der WVB lagen Herrn Dr. Jacobi die entsprechen-
den Berichte der SiWo vor.  Zunächst stellt Herr Dr. Jacobi fest, dass alle 
Unterlagen vollständig vorlagen. Weiterhin stellt er nach seiner prüferischen 
Durchsicht fest, dass die Buchführung durch die Steuerberaterin und weitere 
Unterlagen, die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie die Vergaben in al-
len wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und 
ordnungsgemäß sind. Vergaben wurden stichprobenartig geprüft, wobei 
auch die Dokumentation ordnungsgemäß war. Der Wirtschaftsprüfer konnte 
keine Verstöße gegen Grundsätze der Rechnungslegung, ordnungsmäßiger 
Buchführung oder ordnungsgenäßen Vergabeverfahrens feststellen. 

b) Kenntnisnahme durch Verwaltungsrat 

Herr Machulik bestätigt die Kenntnisnahme des Berichtes und damit die 
Kenntnisnahme der Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 durch den Verwal-
tungsrat und verabschiedet Herrn Dr. Jacobi. 

TOP 4 

 

Arbeitsplan 2026 

a) Bericht der Direktorin 

Anlage: Bericht der Direktorin 

Die Direktorin stellt zunächst auf die Erfüllung der Aufgaben des Arbeitspla-
nes 2025 ab, um auf dieser Grundlage den Arbeitsplan 2026 als Weiterent-
wicklung zu erläutern. Die Aufgaben werden im Plan in ihrem zeitlichen Ver-
lauf dargestellt und sind den gesetzlichen Aufgaben der Anstalt zugeordnet.  

In 2025 konnten die Schulungsangebote für die Mietergremien fortgeführt 
und ergänzt werden. Die Aufgaben der Schiedsstelle wurden für die Unter-
stützung der Mieterbeiräte erweitert. Die SiWo hat die Mieterratswahlen der 
Gewobag evaluiert. Das Netzwerk der Mietergremien hat sich in 2025 zu 
vier Sitzungen zusammengefunden und hat damit einen guten Start in seine 
Arbeit gefunden. Die Fallzahlen der Ombudsstelle steigen leicht an, wobei 
dort vorrangig Fragen zur Kooperationsvereinbarung, zu Wohnungstausch 
und -wechsel sowie zum Leistungsversprechen eine Rolle spielen. Die Om-
budsstelle vermittelt u.a. bei Kommunikationskonflikten und versucht diese 
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Lösungen zu zuführen. Das Angebot der Mietpreisprüfstelle wird mit steigen-
der Tendenz nachgefragt. Aktuell wird ein zusammenführender Bericht zu 
den ersten beiden Quartalen erstellt; aus den Anfragen haben sich bis dato 
rund 300 Beratungsfälle ergeben, von denen 197 Fälle sich mit überhöhten 
Mieten befassen, 139 davon mit Mietwucher. Der Pressetermin mit dem Se-
nator im Oktober führte zu einer gestiegenen Nachfrage, die Herausforde-
rungen für die Abarbeitung mit sich bringt. Für das Projekt „Leitlinien MOD“ 
befindet sich die SiWo in der Endabstimmung mit den LWU. Die SiWo hat 
zur Unterstützung der Arbeit der Mietergremien eine Broschüre als Handrei-
chung erarbeitet. Der Fachbeirat der SiWo hat sich im September konstitu-
iert und plant mindestens zwei Sitzungen im Jahr. Der Umzug der SiWo ist 
für den Januar 2026 geplant und wird in enger Abstimmung mit SenStadt 
vorbereitet. 

Im Rahmen des Arbeitsplans für 2026 sollen die wesentlichen Formate für 
die Mietergremien und Angebote für die Unterstützung des Mieterschutzes 
weitergeführt, weiterentwickelt und an den Bedarf der Zielgruppen ange-
passt werden. Es sollen verstärkt Schulungen zu Betriebskosten durchgeführt 
werden. Dabei wird die SiWo auch auf Kooperationen und Synergien durch 
Zusammenarbeiten mit relevanten Akteuren wie z.B. der Fachstelle Fair Mie-
ten Fair Wohnen setzen, um Kosten zu sparen. Die „Leitlinien MOD“ werden 
in 2026 finalisiert und in ein Schulungsangebot überführt. Für das Netzwerk 
der Mietergremien werden in 2026 wieder vier Sitzungen geplant. Der Dan-
keschön-Empfang und die Konferenz sind in der Jahresplanung fest einge-
plant. Das Angebot der Ombudsstelle soll trotz Neuausschreibung für das 
Jahr 2026 mit einem geringeren finanziellen Aufwand nahtlos weiter beste-
hen bleiben. Für die Mietpreisprüfstelle ist abzusehen, dass mehr Kapazitä-
ten nötig werden, daher wird aktuell die Frage eines dritten Beratungsstan-
dortes geprüft. Es ist bzgl. der Aufstockung der Mittel abzuwarten, was in 
diesem Zusammenhang die Haushaltsberatungen ergeben. 

 
b) Vorstellung des Mittelverwendungsplanes 2026 

Die Direktorin weist mit Rückblick auf die vorgestellten Jahresabschlüsse 
2022-2024 darauf hin, dass die WVB beziehungsweise die SiWo ihre Mittel 
in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft hat. Seit 2024 steigern sich 
die Ausgaben, 2025 hat die neue SiWo sich schon so weit in ihre neuen Auf-
gaben eingefunden, dass sie die ihr tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Mittel über 500.000 € unter anderem wegen fortlaufender Kosten für Dienst-
leister sowie für den Wirtschaftsprüfer ausschöpfen wird. Das Budget für 
2026 liegt bei 450.000 €. Die größten Kostenpunkte werden die Dienstleis-
ter für Mietpreisprüfstelle und Ombudsstelle sein (150.000 € + 80.000 €). 
Abhängig vom Beschluss des Haushaltsgesetzes für 2026/2027 Ende des 
Jahres ergibt sich für die Mietpreisprüfstelle eine Erhöhung der Bewilli-
gungssumme um 50.000 € in 2026 und um 100.000 € in 2027. Das Bu-
chungskonto „Beauftragung Dritter“ umfasst u.a.  weitere Beauftragungen 
für die Konferenz 2026 sowie einen noch zu schließenden Rahmenvertrag 
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für Öffentlichkeitsarbeit. In Zukunft sollen im Sinne einer erhöhten Transpa-
renz diese Beauftragungen den projektbezogenen Buchungskonten zuge-
ordnet werden.  

Herr Machulik bedankt sich für die Ausführungen und eröffnet die Frage-
runde. 

Frau Snelinskis Frage, ob die Buchungskonten untereinander deckungsfähig 
sind und dies in der Mittelverwendung auch berücksichtigt wird, wird bejaht. 

Frau Snelinskis Frage, ob Mittel zurückgeführt werden, wird verneint. Wegen 
der Dauer des Mittelabrufverfahrens wurde in Absprache mit Abt. IV in den 
vergangenen Jahren auf Rückzahlungen verzichtet, um so die Deckung des 
SiWo-Bankkontos zu Beginn des Jahres zu gewährleisten. Vor diesem Hin-
tergrund von Verwaltungsaufwand zwischen SenStadt und SiWo und zur 
Stärkung der Transparenz für die Arbeit der SiWo und deren Eigenständig-
keit als AöR plädiert die Direktorin für die Einrichtung eines eigenen Kapitels 
für die SiWo wie es der Rechnungshof u.a. vorgeschlagen hat. 

Frau Margowski stellt die Ausschöpfung der Mittel in 2025 gegenüber den 
Vorjahren fest. Sie befürwortet in zukünftigen Mittelverwendungsplänen die 
Mittel des Buchungskontos „Beauftragung Dritter“ transparenter den Aufga-
ben der SiWo zuzuordnen. Frau Margowski und Frau Snelinski wünschen sich 
eine reduziertere und schlüssigere Darstellung des Arbeitsplanes, damit es 
leichter fällt, die Aufgaben der SiWo auch im Mittelverwendungsplan wie-
derzufinden. Auch sprachlich soll auf eine höhere Deckung beider Pläne ge-
achtet werden. 

c) Zustimmung zum Arbeitsplan 

Herr Machulik stellt entsprechend der Beschlussvorlage– inklusive der 
Stimmbotschaften – eine einstimmige Zustimmung fest. 

TOP 5 

 

Zustimmung zur Geschäftsordnung des Fachbeirates der SiWo 

Herr Machulik stellt entsprechend der Beschlussvorlage– inklusive der 
Stimmbotschaften – eine einstimmige Zustimmung fest. 

TOP 6 

 

Sonstiges 

Die Direktorin führt aus, dass es im Fachbeirat, der aktuell aus neun Perso-
nen besteht und höchstens zehn Mitglieder haben darf, noch eine Stelle zu 
besetzen gibt. Es fehlt eine Person aus dem Bereich Wissenschaft und For-
schung. Beide Vorschläge, zu denen den Mitgliedern ein Handout ausgeteilt 
wird, sind fachlich gleichermaßen geeignet. Es wird beschlossen, dass die 
Direktorin Kontakt zu den potentiellen Kandidat:innen Prof. Heike Hanhörs-
ter und Prof. Jens Wutzbacher aufnimmt und entsprechend der Rückmeldun-
gen ein Beschluss im Umlaufverfahren erwirkt wird. 

Berlin, den 22.11.2025; 
Protokollantin: Gehler–Rachůnek (SiWo 3) 



Haushaltsmittel 2026 (Haushaltsentwurf 26/27 - 

noch nicht verabschiedet:

Planstellen: 7 Arbeitsaufwand: 

fortlaufend 

wiederholend 

einmalig 

vorgesehen 

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Beratung und Unterstützung der Mietergremien  gesetzlicher Auftrag/ Auftrag 

SenStadt/ Satzungen MR-MBR

Aufgaben/ Arbeitsaufwand/ 

Personaleinsatz 

Buchungskonto im  

Mittelverwendungsplan

Koordinierungstreffen der Vorsitzenden und 

stellv. Vorsitzenden der MR (quartalsweise); 

Erfahrungsaustausch mit den MR-Mitgliedern im 

AR (mindestens jährlich); Austausch mit den 

Sprecher*innen der Mieterbeiräte 

(unternehmensweise - mind. jährlich); Besuche  

MR (unternehmensweise - jährlich); Besuche 

MBR auf Einladung; wöchentliches 

Sprechstundenangebot  

Artikel 1 § 2 Abs. 1 (SWErG)   

Aufgabe der Anstalt ist die 

Beratung und Unterstützung der 

Mietergremien der LWU.

Vor- und Nachbereitung der 

Termine; fortlaufender 

Arbeitsaufwand

Buchungskonto 2224 

Gremienarbeit:                                        

Netzwerk der Mietergremien 

(unternehmensübergreifendes 

Koordinierungsgremium); Austauschgremium zu  

Arbeitsbedingungen der Mietergremien; 

Zusammenarbeit mit den LWU; Mehrwert für 

Mieter*innen; 2 bis 4 Treffen  im Jahr

Änderungen zum WoVG Bln § 6 (4) 

" Die Wohnraumversorgung Berlin 

koordiniert und unterstützt die 

Kommunikation der Mieterräte und 

Mieterbeiräte. Zu diesem Zweck 

richtet sie ein 

unternehmensübergreifendes 

Koordinierungsgremium ein…"

Geschäftsstelle des Netzwerks der 

Mietergremien; inhaltliche Vor- 

und Nachbereitung und 

Begleitung der Sitzungen und des 

Austauschs; fortlaufender 

Betreuungsaufwand; 

Buchungskonto 2224 

Gremienarbeit:                                         

DL organisatorische 

Unterstützung und 

Moderation  -                                                                 

AK Mietergremien: regelmäßiger Jour Fixe mit 

Koordinator*innen für Mietergremien der LWU 

und BBU zu Anliegen, die Mietergremien 

betreffend

Artikel 1 § 2 Abs. 1 (SWErG)   

Aufgabe der Anstalt ist die 

Beratung und Unterstützung der 

Mietergremien der LWU.

Vor- und Nachbereitung der 

Termine; wiederholender 

Arbeitsaufwand; 

Buchungskonto 2224 

Gremienarbeit

Arbeitsplan Jahr 2026 (Stand Oktober 025) - gesetzliche Aufgaben, Projektübersicht
gesetzliche Grundlagen :

Kapitel/ Titel: 1240/ 68240 Zuschuss der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen; angemeldeter 

Gesamzuschuss für den Geschäftsbetrieb (ehemalige WVB) SiWo: 450.000 Euro

1.  Gesetz zur Errichtung der "Sicheres Wohnen - Beteiligung, Beratung, Prüfung - Anstalt öffentlichen Rechts (SWErG)"  

(05.11.2024)                                                                                                                                                                                  

sowie 2.  Erstes Gesetz zur Änderung  des Gesetzes zur sozialen Ausrichtung und Stärkung der landeseigenen 

Wohnunsunternehmen für eine langfristige gesicherte Wohnraumversorgung (09.02.2023); Teil des Gesetzespaketes über 

die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin (Berliner Wohnraumversorgung – WoVG Bln) 

1x E 9                                                                                                 

1x E 12                                                                              

4x E 13                                                                 

1x E 14 



regelmäßiges Schulungsangebot zur 

Unterstützung und Weiterentwicklung der Arbeit 

der Mietergremien; Schulungen für Mieterräte 

und Mieterbeiräte ; Entwicklung von  

Schulungsmaterial;   geplante Themen in 26: 

Konfliktmanagement (4x); Schulung mit 

FairMietenFair Wohnen (2x), Betriebskosten; 

Investitionsplanung; Onboarding für 

Mieterbeiräte; Sichtbarkeit und 

Öffentlichkeitsarbeit; Leitlinien für Partizipation 

für Modernisierungsvorhaben, Mietspiegel und 

Wohnungstausch (Vorschlag)

Artikel 1 § 2 Abs. 1 (SWErG)   

Aufgabe der Anstalt ist die 

Beratung und Unterstützung der 

Mietergremien der LWU.

Vergabeverfahren; Vor und 

Nachbereitung der Termine; 

Erstellung von Schulungsmaterial; 

fortlaufender Arbeitsaufwand; 

Buchungskonto 2224 

Gremienarbeit: . DL 

Schulung 

Konflikmanagement; 

weitere Beauftragungen 

möglich

Begleitung der Anpassung der 

Arbeitsgrundlagen und Wahlen der 

Mietergremien (Evaluation Satzung MBR, 

Wahlen MR)

Artikel 1 § 2 Abs. 1 (SWErG)   

Aufgabe der Anstalt ist die 

Beratung und Unterstützung der 

Mietergremien der LWU.

 Abstimmung Einbindung SiWo mit 

LWU, SenStadt; einmalig 

vorgesehener Arbeitsaufwand; 

Buchungskonto 2224 

Gremienarbeit: 

MR-/MBR-Konferenz: jährliche Konferenz zum 

Austausch und Vernetzung der Mietergremien; 

abwechselnder Themenschwerpunkt; 100 - 150 

Personen; Beteiligung Hausleitung SenStadt

Artikel 1 § 2 Abs. 1 (SWErG)  " 

Aufgabe der Anstalt ist die 

Beratung und Unterstützung der 

Mietergremien der Landeseigenen 

Wohnungsunternehmen."

Vergabeverfahren; Konzeption; 

Abstimmung DL; Betreuung 

Konferenz;  Abstimmung SenStadt; 

weiderholender Arbeitsaufwand

Buchungskonto 2225 

Veranstaltungen;  DL 

Raum und Catering sowie 

Moderation 

Dankeschön  - Empfang 2025: 

Netzwerkveranstaltung für die Mietergremien 

der LWU +Ausdruck Wertschätzung durch die 

SenStadt

 Änderungen zum WoVG Bln § 6 

(4) " Die Wohnraumversorgung 

Berlin koordiniert und unterstützt 

die Kommunikation der Mieterräte 

Vergabeverfahren, Konzeptionelle 

Vorbereitung und Durchführung; 

wiederholender Arbeitsaufwand; 

Buchungskonto 2225 

Veranstaltungen; DL 

Raum und Catering 

 Schiedsstelle: Unterstützung bei der Klärung 

von Konflikten innerhalb der Mietergremien. 

Satzung MR § 3 (4); Satzung MBR  

§ 3 (6)

Begleitung, Abstimmung mit 

Vorsitzenden; Arbeitsaufwand bei 

Bedarf; 

Buchungskonto 2226 

Beauftragung Dritter;                        

DL Honorarvertrag nach 

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Mieterschutz und Mieterberatung 

Ombudsstelle: Die unabhängige Ombudsstelle 

berät Mieter*innen der LWU zu den spezifischen 

Regelungen und Vereinbarungen zwischen dem 

Land Berlin und den LWU. Die Ombudsstelle 

klärt  über Handlungsoptionen auf und 

unterstützt bei der Kommunikation mit den LWU.

Artikel 1 § 2 Abs. 1 (SWErG)  " Die 

Anstalt errichtet eine Ombudstelle 

für Angelegenheiten zwischen 

landeseigenen 

Wohnungsunternehmen und deren 

Mieterinnen und Mietern."

Begleitung; Abstimmung DL 

(monatlicher Jour Fixe); 

regelmäßiger Bericht an 

SenStadt; fortlaufender 

Arbeitsaufwand; 

 Buchungskonto 2229 

Ombudsstelle; DL asum

Leitlinien für Kommunikation und Partizipation 

bei Modernisierungsvorhaben der LWU; 

Handlungsrahmen für die Beteiligung der 

Mieter*innen und Mietergremien bei geplanten 

Modernisierungsvorhaben

Auftrag aus vorangegangenen 

Arbeitsplänen; Aufforderung des 

Rechnungshofes zum 

Projektabschluss; bestätigt von StS 

WM; Beispiel Beratung und 

Unterstützung von Mietergremien 

nach neuem Errichtungsgesetz 

(SWErG)

Finalisierung Arbeitsprozess; 

Erstellung Endprodukt in 

Abstimmung mit den LWU und 

SenStadt; einmalig 

vorhergesehener Arbeitsaufwand;

Buchungskonto 2227 

Öffentlichkeitsarbeit

Mietpreisprüfstelle: Die Mietpreisprüfstelle ist 

ein niedrigschwelliges Beratungsangebot des 

Landes Berlin für eine individuelle Erstberatung 

bei Verdacht auf eine überhöhte Miete. Die 

Mietpreisprüfstelle richtet sich an alle 

Mieterhaushalte Berlins. Im Mittelpunkt steht  die 

Beratung bei Verdacht auf Verstoß gegen die 

Mietpreisbremse bzw. gemäß § 5 

Mietpreisüberhöhung (WiStG)

Artikel 1 § 2 Abs. 1 (SWErG):  Die 

Anstalt nimmt darüber hinaus 

Beratungsaufgaben im Bereich 

des Mieterschutzes wahr. 

Entsprechende 

Beratungsangebote, insbesondere 

hinsichtlich der Prüfung der 

Einhaltung von 

Mietpreisregelungen stehen allen 

Auftragserweiterung bei Bedarf; 

Betrieb MPPS; regelmäßiger Jour 

Fixe mit DL; Weiterentwicklung 

Öffentlichkeitsarbeit und 

Abstimmung mit Bezirken und 

SenStadt; regelmäßiger 

Berichtsauftrag an SenStadt; 

fortlaufender Arbeitsaufwand;  

Buchungskonto 2230 

Mietpreisprüfstelle; DL MB 

PB und asum                                                                                                                                                                                                                      



Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Organe der SiWo

Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat überwacht 

die Geschäftsführung der Anstalt und berät 

deren Leitung insbesondere in allen 

Grundfragen der Aufgabenwahrnehmung der 

Anstalt. 

§ 3 Organe (SWErG); Satzung 

SiWo § 1;   GO Verwaltungsrat 

Vor- und Nachbereitung der 

Sitzungen; Abstimmung mit 

SenStadt; Berichtsauftrag; 

wiederholender Arbeitsaufwand; 

Buchungskonto 2224 

Gremienarbeit 

Fachbeirat: Der Fachbeirat berät die Anstalt. Im 

Rahmen des Fachbeirats findet ein inhaltlicher 

Austausch zu den Aufgaben der SiWo statt. 

§ 3 Organe (SWErG); Satzung § 3;  

GO Fachbeirat 

Vor und Nachbereitung der 

Sitzungen; wiederholender 

Aufbeitsaufwand; 

Buchungskonto 2224 

Gremienarbeit

Organisation Geschäftsbetrieb SiWo

Geschäftszimmer Anstalt/Büro der Direktorin; 

Büroleitung

§ 3 Organe (SWErG) Sekretariat der Direktorin; 

Terminkoordination, Bestellwesen, 

Veranstaltungsorganisation, 

Vergaben; fortlaufender 

Arbeitsaufwand; 

Buchungskonto 2221                                                      

Büro laufender Aufwand;    

Buchungskonto 2222 

Raummiete;                                                                                                                                                                                                                                          

Buchungskonto 2223 BGA;    

Buchungskonto 2228 

sonstiger Aufwand 

z.B.Forbildungen:

Finanzverwaltung: Die SiWo erhält auf der 

Grundlage des Landeshaushaltsgesetzes Mittel 

für den Geschäftsbetrieb im Kapitel 1240. 

SenStadt stellt der SiWo zur gesetzlichen 

Aufgabenerfüllung  auf der Grundlage von 

regelmäßigen Mittelabrufen die Mittel aus dem 

§ 1 (6) Satzung , "Der  

Verwaltungsrat stimmt durch die 

Geschäftsleitung vorgelegten 

Arbeitsplan zu. Diesem sind die 

für die Anstalt …jährlich 

verfügbaren Mittel zugrunde 

gelegt..."; 

Finanzbuchhaltung, Mittelabrufe, 

Haushaltsanmeldungen, 

Titelbetreuung, Berichtswesen,  

Vergaben; fortlaufender 

Arbeitsaufwand; 

Buchungskonto 2221 

fortlaufender Aufwand;  

Umzug der SiWo in Diensträume der SenStadt; 

Fehrbelliner Platz 4

Beschluss Sen; Beendigung 

Anmietung externer Diensträume 

zum 28.02.2026

Umzugsplanung; Abstimmung mit 

SenStadt und BIM; einmaliger 

Arbeitsaufwand

Buchungskonto 2222

Projektmanagement § 1 (6) Satzung , "Der   

Verwaltungsrat stimmt dem  durch 

die Geschäftsleitung vorgelegten 

Arbeitsplan zu. Diesem sind  die 

für die Anstalt …jährlich 

verfügbaren Mittel zugrunde 

gelegt…" 

Jahresplanung; monatlicher 

Arbeitsplan; 

Ressourcenmanagement; 

Tätigkeitsbericht; forlaufender 

Arbeitsaufwand

bei Bedarf Buchungskonto 

2221 bzw. 2223



PLAN 2026 PLAN 2027 
nur zK

Plan 2025 
(beschlossen 
VR 13.05.)

Erläuterungen

1000 1. Einnahmen            450.000 400.000 500.000

1100 Zuschüsse des Landes 
Berlin (SenStadt)

450.000 400.000 500.000

2000 2. Ausgaben

2200 Sachaufwand 

2220

2221 Büro lfd. Aufwand  10.000 10.000 47.000

Kontogebühren Deutsche Bank 300 300 300

Druckernutzung ITDZ 2.400 2.400 2.400

Sanitärartikel/Büromaterial 100 1.000 1.090

Telekom (Router, WebEx, Telefon) 1.000 1.000 4.000

Strato 110 110 110

PIN AG 900 0 3.400

sonstiges Büromaterial 300 500 1.000

sonstige Aufwand 1.090 1.090

Kosten Finanzverwaltung* 3.800 3.600 34.700

2222 Raummiete 30.000 0 82.000

BIM Nützungsgebühr/NK/Managementgebühr Jan/Feb 

2026

30.000 82.000

2223 BGA 6.000 6.000 3.000

Software 4.000 4.000 1.500

Ausstattung 2.000 2.000 1.500

2224 Gremienarbeit 70.000 70.000 46.000

Netzwerk der Mietergremien 25.000 25.000 20.000

Wahlen Netzwerk der Mietergremien 10.000 1.600

Austauschplattform 10.000 3.400

Koordinierungstreffen 1.600 1.600 6.000

Austausch mit MBR und MR 3.400 3.500 6.500

Schulungen 14.000 7.000 3.500

Sonstige Sitzungen (z.B. Fachbeirat) 7.000 10.000 5.000

Aufwandsentschädigung Netzwerk der Mietergremien 2.400 2.400

Aufwandsentschädigung Fachbeirat 500 500

Sonstiger Aufwand 6.100 10.000

2225 Veranstaltungen 50.000 50.000 48.000

Dankeschön Empfang 15.000 15.000 15.000

Konferenz der Mietergremien 25.000 25.000 25.000

weitere Veranstaltungen 10.000 10.000 8.000

2226 Beauftragung Dritter 37.000 21.000 20.000

Schiedsstelle 3.000 3.000 1.500

Weitere Beauftragungen 34.000 18.000 18.500

2227 Öffentlichkeitsarbeit 12.000 10.000 10.000

Druckprodukte und infomaterial 10.000 10.000 10.000

Beschilderung Fehrbelliner Platz (Roll-ups) 2.000

2228 sonstiger Aufwand 5.000 3.000 3.000

Fortbildungen, Klausur 5.000 3.000 3.000

2229 Ombudsstelle **** 80.000 80.000 100.000

Laufender Betrieb 80.000 80.000 100.000

2230 Mietpreisprüfstelle***** 150.000 150.000 150.000
Laufender Betrieb 150.000 150.000 150.000

**** Zu Ende 25 wird der Auftrag neu ausgeschrieben für 26; Verlängerungsoption ein Jahr.

***** Im Zuge der parlamentarischen Haushaltsdebatte ist eine Aufstockung der Mittel der SiWo für die Mietpreisprüfstelle in der Diskussion. 

 Nr. 
(Buchungs-

konto)

 Sachaufwand Geschäftsbetrieb

* Die Kosten für die Wirtschaftsprüfung können in 2025 abschließend etatisiert werden. Ab 2026 können neue Kosten für  die Finanzverwaltung 

u.a.für eine Buchungssoftware entstehen. 

** Ausgehend von einem Umzug der SiWo AöR im ersten Quartal 2026 in Diensträume der SenStadt reduzieren sich Kosten des laufenden 

Betriebs. 

*** Ausgehend von einem Umzug der SiWo AöR in Diensträume der SenStadt im ersten Quartal 2026 werden  die Mietzahlungen ab 2026 

teilweise und in 2027 ganz wegfallen.  

Entwurf Mittelverwendungsplan 2026  -Stand 01.10.2025-



 

1. Sitzung des Fachbeirates „Sicheres Wohnen – Beteiligung, Be-

ratung, Prüfung – Anstalt öffentlichen Rechts“ 

am 11. September 2025   

 

1/1 
 

 

 

 

Tagesordnung Punkt 3  

Jahresabschlüsse WVB/ SiWo 2022 bis 2024 

b) Kenntnisnahme der Jahresabschlüsse durch den Verwaltungsrat 

 

 

Im alten Errichtungsgesetz der ehemaligen WVB Art. 3 § 5 Abs. 2 WoVG Bln steht zu den Jahres-

abschlüssen: „Der Vorstand hat den Jahresabschluss bis zum Ende des ersten Kalenderhalbjahres 

aufzustellen und nach Durchführung der Abschlussprüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung 

vorzulegen.“ 

Die Genehmigung der Jahresabschlüsse wurde nach Feststellung durch den Verwaltungsrat durch 

die Trägerversammlung erteilt: „Die Trägerversammlung entscheidet über die Genehmigung des 

Jahresabschlusses…“ (Artikel 3 § 3 Absatz 2 WoVG Bln vom 24.11.2015).  

Das neue Errichtungsgesetz der Sicheres Wohnen (AöR) sieht keine Trägerversammlung und keine 

Abschlussprüfung mehr vor. Es gibt keine gesetzliche Übergangsregelung für die noch ausstehen-

den Jahresabschlüsse für die Jahre 2022- 24.  

Die auf Basis der vormaligen gesetzlichen Lage notwendige Feststellung und Genehmigung der 

Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 durch den Verwaltungsrat bzw. die Trägerversammlung über-

nimmt SenStadt als übergeordnete Behörde der Sicheres Wohnen AöR. 

Aufgrund der geänderten gesetzlichen Vorgaben nimmt der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse 

2022-24 lediglich zur Kenntnis.  

Beschlussempfehlung:  

„Der Verwaltungsrat nimmt die Jahresabschlüsse 2022-24 zur Kenntnis.“ 



 

2. Sitzung des Verwaltungsrats der „Sicheres Wohnen – Beteili-

gung, Beratung, Prüfung – Anstalt öffentlichen Rechts“ 

13.Novmeber 2025 

   

 

1/1 

 

 

 

 

Tagesordnung Punkt 4 

c)  Zustimmung zum Arbeitsplans 2026 

 

 

In § 1 Absatz (5) der Satzung der SiWo heißt es zum Arbeitsplan: Der Verwaltungsrat stimmt dem 

durch die Geschäftsleitung vorgelegten Arbeitsplan zu. Diesem sind die für die Anstalt durch den 

Landeshaushalt jährlich verfügbaren Mittel zugrunde gelegt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

„Der Verwaltungsrat stimmt dem auf der Grundlage des Mittelverwendungsplans erstellen Ar-

beitsplan der SiWo für das Jahr 2026 zu.“ 

 

 



 

2. Sitzung des Verwaltungsrats der „Sicheres Wohnen – Beteili-

gung, Beratung, Prüfung – Anstalt öffentlichen Rechts“ 

13.Novmeber 2025 

   

 

1/1 
 

 

 

 

Tagesordnung Punkt 5 

 Zustimmung zur Geschäftsordnung des Fachbeirats der SiWo 

 

 

In § 3 Absatz 3 der Satzung der SiWo steht zum Fachbeirat: Der Fachbeirat kann sich mit Zustim-

mung des Verwaltungsrats eine Geschäftsordnung geben. 

In der konstituierenden Sitzung des Fachbeirats am 11.09.2025 hat der Fachbeirat einen Entwurf 

der Geschäftsordnung als Vorlage für die Zustimmung des Verwaltungsrats beschlossen.  

 

Beschlussvorschlag: 

„Der Verwaltungsrat stimmt der vorgelegten Fassung der Geschäftsordnung für den Fachbeirat 

zu.“ 

 

Mit dem Beschluss zur Zustimmung zur Geschäftsordnung gilt: 

§ 8 Inkrafttreten und Änderungen der Geschäftsordnung 

(1) Die Geschäftsordnung des Fachbeirates tritt mit Beschluss des Verwaltungsrates in Kraft. 

(2) Der Beschluss des Verwaltungsrates ist der Sprecherin oder dem Sprecher des Fachbeirates 

innerhalb von zwei Wochen schriftlich durch den / die Sprecher/-in des Verwaltungsrates mitzutei-

len und der Direktorin oder dem Direktor nachrichtlich bekannt zu geben. 

 


